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Kulturrevolution der freiheitliche Kulturpolitik?
Von der Kulturhoheit ZU kooperatıven Bildungsföderalismus

Die Kulturpolitik, die lange eıt als esoterisches Randgebiet der Politik 1in ihrer Bedeu-
e[ung unterschätzt wurde, hat in etzter eıt ine allerdings bedenkliche Aufwertung
ertahren. Seitdem S1e VO  >} linken Ideologen als langfristiger Hebel] ZUur Systemverände-
rung entdeckt worden 1St, steht Kulturpolitik heute VOT der eigentlichen Grundsatz-
entscheidung 7wischen Kulturrevolution oder Ffreiheitlicher Kulturpolitik.

Kulturpolitik 1m weıtesten Sınn umta{t den Gesamtkomplex der Bildungsplanung,
des institutionalisierten Schul- un Hochschulwesens, der wissenschaftlichen Forschung,
des nıchtformalisierten Bıldungswesens (Vorschule, Erwachsenen- un Weıterbildung),
der Massenmedien, Kunst, der allgemeınen Kulturpflege bıs hın Z Denkmal-, En-

semble-, Landschafts- un teilweise Umweltschutz SOWI1e auch der auswärtigen Kultur-
politik. Sie nımmt SOMIt 1n ihrer Sinngebungsfunktion 1in der Gesamtpolitik iıne
Prioritätenstellung ein Dennoch erweckt der erstit die Jahrhundertwende nach den

ogen des Kulturkampfs 1im politischen Sprachgebrauch erscheinende Begrift Kultur-
polıtik biısweılen noch heute 1n lıberalen Kreıisen ZeWw1sse Assoz1ıatıonen ZUuUr illegıtımen
staatliıchen Intervention 1n die Kultursphäre, obwohl Kulturpolitik 1INZW1-
schen VO den Heilspropheten der Neuen Linken, die energisch den geistigen Monu-
menten tradıitioneller Kultur rütteln, längst als wirksamstes Mittel Zur Systemüber-
wiındung durch Kulturrevolution umfunktioniert un politisch „weckentfremdet wird.

Dessenungeachtet hat die VO starker Mobilität un Dynamık gepragte moöoderne
Industriegesellschaft einen sıch ımmer mehr verdichtenden rad der Vereinheitlichung
un: niıvellierenden Verflachung autf kulturpolitischem, insbesondere bildungspolitischem
Sektor ZUuUr Folge Wiährend noch die Reichsverfassung VO 1871 die Kulturpolitik
Z absoluten Domäne der Länder erklärt hatte, zibt das Grundgesetz VO  e} 1949 dem
Bund 1n Fortführung dieser TIradıtion 1m Vergleich ZUr WeıLı1marer Reichsverfassung
VO 1919 1L1Ur eringe kulturpolitische Zuständigkeiten. Analog dem klassıschen Bun-

desstaatsprınzıp, wonach der Kulturbereich Kernstück des Föderalismus und konkrete
Emanatıon der vertikalen Gewaltenteilung 1St; wurde nıcht zuletzt dem Einfluß
der Allıierten nach dem Zweıten Weltkrieg die materiale Staatsfunktion der Kalltur.
polıtık primär den Ländern zugeordnet, W 4S zumelst mıiıt dem Begrift der Kultur-
hoheıt der Bundesländer bezeichnet wird.

Dıie ursprüngliche, mMIt dem Schlagwort VO Schulchaos heftig kritisierte partikula-
ristische Kulturhoheit der Bundesländer hat sıch längst durch vielfältige, weıtver-
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zweıgte Formen der Selbstkoordination der Länder untereinander und zahlreiche Ab-
kommen zwischen Bund und Ländern zZu Kooperatıven Bıldungsföderalismus CWaN-
delt Sıgnalisiert dieser TIrend den Abschied VO  . der vielgeschmähten Kulturhoheit
der Länder und den Begınn eıner Entwicklung AT zentralıistischen Kulturpolitik, W as

die Kulturhoheit 11UTr noch als unnötıgen Ballast un VO den Vätern des Grundgesetzes
auferlegte Hypothek erscheinen lLißt? der bahnt sıch hiermit die Chance einer den
gegenwaärtıgen Erfordernissen entsprechenden Interpretatıion, einer Aktualisierung
un zeıtgemäßen Praktizierung der Kulturhoheit A  9 wodurch die kulturrevolutio-
naren Experimente immunisıert werden können? Zur Beantwortung dieser aktuellen
Fragen ol] zunächst der Standort der Kulturpolitik 1im Koordinatensystem des weıten
Feldes der Gesamtpolitik bestimmt werden, bevor dann auf die verfassungsrechtlichen
Grundlagen un die aktuellen polıtischen Entwicklungstrends der Kulturhoheit e1N-

wırd. Dazu 1St zunächst i1ne Begriffsdefinition und Abgrenzung der Terminı
Kultur, Kulturpolitik un Kulturhoheit unerlä{fßlich

Kultur, Kulturpolitik, Kulturhoheit

Versteht INa  3 Kultur nıcht NUur 1m interpretatorisch CNSCICH Sinn dıe VO

Menschen veränderte und gestaltete Umwvelt, sondern 1mM weıteren Sınn die „Gesamt-
heit der typischen Lebensformen eıiner Bevölkerung einschließlich der S1e tragenden
Geıistesvertassung, esonders der Werteinstellungen“ (Brockhaus-Enzyklopädie

wırd der ambıvalente Doppelcharakter des Begriftis Kultur 1ın seliner statıschen und
dynamischen Komponente deutlıich. Denn elnerseılts meınt Kultur die „Summe aller
menschlichen Werke, andererseits aber gerade dieses menschliche Wirken selbst als e1in
VO Wertma{fßstäben un Zielvorstellungen geleitetes, tormendes, verfeinerndes un
veredelndes Handeln“ (Deutsche Kulturpolitik, 12)

ach sozjalıstischer Definition der Kultur, die deren Kausalzusammenhang mMi1t der
ökonomischen Gesellschaftstormation betont, gestaltet ETStTE die soz1alıstische Kultur-
revolution die VO Klassencharakter gepragte Natıionalkultur 1n die soz1alıstische
Volkskultur S0 rühmt sıch die DDR selt der Bitterfelder Konterenz (1959) ihrer
soz1alistischen Nationalkultur, die sıch auf der Grundlage der soz1alistischen Produk-
tiıonsverhältnisse und der Führung der soz1alıstischen Parteı als „ Tenl der Kultur des
soz1alıstıschen Weltsystems“ versteht, als „Quell aller geistıgen un sittliıchen Kräfte
der soz1alıstıischen Menschengemeinschaft“, die 1n eiınem „realen Humanısmus un einer
echten Volkskultur“ alles „Gute, Wahre un Schöne des natıonalen Kulturerbes“ autf-
hebt un als „Hüterın des kulturellen Erbes un der progressıven demokratischen
Kultur der Gegenwart des ganzecn deutschen Volkes“ die tortschrittlichen Kräfte 1n
den kapıtalistischen Staaten beeinflussen ıll (Bühl, 286 ft., Klaus-Buhr, 3072 Die
soz1ıalıstische Kulturrevolution wırd mıiıt einem doktrinären kulturpolitischen Allein-
vertretungs- und einem messianisch-aggressiven Expansıonsanspruch verbunden.
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hne hiıer näher auf diese einse1it1ge Interpretation eingehen wollen, dıe spater
1n der Kulturrevolution der Neuen Linken mi1ıt unbedeutenden Abwandlungen iıhren
Nıederschlag gefunden hat, umta{(rt der Begriff Kultur allgemeın die Hauptbereiche
Bıldung, Wissenschaft un Kunst SOW1e den Bereich des Geıistigen, der Religion, der
Weltanschauung un der Sinnvermittlung. Zur Bildung zählen dabe] VO  n allem das
institutionalısıerte Schulwesen, die Einrichtungen der Erwachsenen- und Jugendbil-
dung; Z Wissenschaft das Hochschulwesen un dıe wiıissenschaftliche Forschung, ZUr

Sınnvermittlung VOT allem die Massenmedien: Kunst impliziert 1ın eınem erweıterten,
modernen Verständnıis nıcht Nnur die Schönen Kunste, sondern etwa2 auch den Natur-
schutz, die Landschafts- un Denkmalspflege SOW1e eiınen Teıl der Massenmedien.

Dıies steckt 1n oyrober orm den quantıtatıven Rahmen der Kulturpolitik a1b Wiäh-
rend bıs 1NSs spate Mittelalter die Kırche Hauptträgerin der Kulturpflege WAalrL, erlangt
erst Begınn der euzeıt MmMi1t der Überwindung der Aufklärung un dem ber-
San ZUuUr Industriegesellschaft der Staat allmählich Kompetenzen 1mM Kulturbereich.
Dıie Ursprünge staatlıcher Kulturpolitik lıegen 1mM Jahrhundert. war wurde dıie
eigentlıche Bezeichnung 1in Deutschland relatıv spat, nämlıiıch Eerst die Wende ZU

D} Jahrhundert, verwendet. Die enzyklopädische Definition des Begriffs Kultur-
politik findet sıch 1 Herder-Staatslexikon AausSs dem Jahr 1929 Kulturpolitik als
„kulturbewulste Betätigung 1n bezug aut den Kulturstaat, un Wr sowohl als Funk-
t1on des Kulturstaates celbst W1e auch als Betätigung innerhalb des Kulturstaates“
verstanden wird. Die orıgınäre Wurzel staatlıcher Kulturpolitik 1St allerdings schon
1mM Begrift der Kulturpolizei suchen, die „eine intens1ve Tätigkeıit des Staates aut
kulturellem Gebiet n Ablösung anderer Kulturträger“ (Abelein, 197 rachte. Die

Kulturphilosophie un Kulturkritik großer Gelehrter des Jahrhunderts Ww1€e Burck-
hardt un Nıetzsche, die den Kulturvertfall beklagten, 1St ıne weıtere Quelle at-

lıcher Kulturpolıitik. Den nach heutigem Verständnis politischen Charakter CWAaNhllı
s1e EYrST 1m Bismarckschen Kulturkampf, dem eigentlichen Vorläuter des modernen
Begrifts Kulturpolitik. In der zentralen Auseinandersetzung die staatliche Schul-
aufsıicht wurde hıer exemplariısch dıie Kultur VO verwalteten Zu politischen Element.

Historisch betrachtet erhielt die Kulturpolitik 1ın Deutschland relatıv früh ein eıgenes
Ressort. War Zzählte die Kulturverwaltung noch nıcht ZUuU den fünf klassischen Mın1-
sterı1en (Inneres, Fiınanzen, Justız, Auswärtiges, Milıtär) der Stein-Hardenbergschen
Preufßischen Reformen VO  = 1808; doch schon 1n der ersten Hältte des Jahrhunderts
leiteten die Kultusministerıien den Aufspaltungsprozeiß estimmter Sonderressorts
neben den klassıschen Staatsminıiısterien ein (vgl Oppermann).

Trager der Kulturpolitik kann der Staat oder die Gesellschaft seıin hne der

positivistischen M_axime der estrikten Unterscheidung VO Staat un: Gesellschaft ftest-
halten wollen, aßt sıch 1n eiınem totalıtären Staat ine Überbetonung oder al
Verabsolutierung des staatlichen Elements un Ausschaltung gesellschaftlicher Inıtıa-
t1ven beobachten, während 1n einem liberalistischen Staat der Akzent mehr aut der
Gesellschaft als Träger der Kulturpolitik lıegt Nach der Zäsur des Drıitten Reichs
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wurde 1n der Bundesrepublık der VO Deutschen eich über die Weımarer Republik
kontinuierlich verlaufende TIrend zunehmender Bedeutung gesellschaftlıcher Gruppen
gegenüber dem Staat auf kulturellem Gebiet fortgeführt. Gegenwärtig erleben WIr ein
Anwachsen, jedoch keine Dominanz des gesellschaftlıchen Einflusses auf die Kultur-
politik, W a4s siıch insbesondere den zahlreichen nıchtstaatlichen Gremıien (Wıssen-
schaftsrat, Deutscher Biıldungsrat 218) ze1igt.

Globalpolitisch aßt sıch die Kulturpolitik 1n die Gesellschaftspolitik einordnen; S1e
steht 1n Nn Zusammenhang mMi1t der Sozıalpolitik, W as beispielsweise Ausbil-
dungsförderungsgesetz deutlich wird. Dıies dart aber nıcht darüber hinwegtäuschen,
da{fß Sozial- un Kulturpolitik grundverschiedene Ansatzpunkte haben Denn 1m Un-
terschied ZANT: Gesellschaftsschichten, also kollektiv otrlıentierten Soz1alpolitik 1St
Kulturpolitik prımär Indıyıduum, der Bıldung und Förderung des einzelnen
orıentiert, wenn auch die Linke gerade diesen personalen Aspekt durch Verabsolutie-
rung des Gesellschaftlichen leugnet un heftig attackjert. Insofern kann Kulturpolitik
nıcht lediglıch als Funktion der Gesellschaftspolitik verstanden werden.

Prinzıipiell lassen sich verschiedene Funktionen des Staats 1mM Kompetenzbereich der
Kulturpolitik unterscheiden (vgl. Abelein, 779

Staatlıcher Schutz der Kultur: Da Kultur nıcht 1m luftleeren Raum schwebt, droht
ıhr prinzıpiell VO den Monopolisierungstendenzen der Gesellschaft (Z Monopoli-
sıierung der Sınnvermittlung durch Neomarxısten) dieselbe Gefahr W1e€e VO Staats-
dirıg1smus, näamlich dıe Zerstörung iıhrer Autonomıuie. Daher 1St eın staatlicher Schutz
der Kultur in abgegrenztem Rahmen unerlä{fßlıch.

Staatliıche Förderung der Kultur: Der Staat ann sıch auf Grund der immensen
Bedeutung der Kulturpolitik, die 1n einer gewinnorientierten, materialistischen Gesell-
chaft nıcht genügend honoriert wiırd, nıcht auf den Schutz der Kultur beschränken,
sondern mu{ diese aktıv tördern, eLtIwa durch finanzielle Unterstützung VO rche-
nN, Theatern us W

Staatliche Gestaltung der Kultur: Dıie direkte Kulturvermittlung, iınsbesondere
durch das vorwıegend 1n die Länderkompetenz tallende Bıldungswesen, 1st der eigent-
lıche Schwerpunkt staatlicher Kulturpolitik. In diesem materıjalen Kern der Kultur-
hoheit der Länder, nämlıch der organısatorıschen un iınhaltlichen Bestimmung des
Schulwesens, offtenbart sıch die aktiıve „Kulturgestaltungsmacht“ (Abeleın, 234) des
Staats nachdrücklichsten.

Es zeıgt sıch also, daß 1im heutigen Kulturstaat die Anerkennnung eınes uftLnOomMen

kulturellen Bereichs nıcht gleichbedeutend 1St miıt völligem Verzicht auf staatlıche
Eiınwirkung auf die Kultur, se1 als Schutz, Förderung, Gestaltung oder ırekte Ver-
miıttlung. Der demokratische Kulturstaat moderner Prägung, der gerade Eerst durch
aktıve Kulturpolitik die materıale Voraussetzung der verfassungsrechtlıch gyarantıerten
freijen Entfaltung der Kultur chafft, nımmt also ine Mıttelposition 7zwiıschen der 1n
totalıtären Staaten praktizierten Kulturpolitik der „staatlıchen Regıe  C (Deutsche Kul-
turpolıitik, 12) un: der liberalistischen Kulturpolitik der staatliıchen Garantıe e1in.
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Kulturhoheit der Länder und Kompetenzen des Bundes

ach der Phase der totalıtären Gleichschaltung aller kulturellen Bereiche durch das
parteilich-zentralistische Funktionärswesen des Nationalsozıalısmus, dessen Ideologie
analog dem klassischen un Neomarxısmus Kultur A Instrument der Polıitik 7zweck-
entfremdete und Kultur mi1t ult verwechselte, wurde staatliche Kulturpolitik nach
1945 außerst zurückhaltend praktizıert. Der Kulturföderalismus sollte ıne „Mono-
polısıerung VO Zuständigkeiten 1m kulturellen Bereich“ (Glaser, verhindern. Dıie
Kulturhoheit der Bundesländer 1n einem föderalistischen Schulwesen, die den Ländern
die Kompetenz über den Kulturbereich überträgt, wiırd bisweilen als Kulturautonomıie
1mM weıten Sınn, als Selbstbestimmungsrecht der Länder 1in kulturellen Fragen charak-
terislert. Das Kontrollratsgesetz Nr %, das dıe zentralistische Kulturverwaltung des
Dritten Reichs beseıitigte, übertrug den Ländern die Kulturhoheiıit. Dıie Direktive
Nr 54 des Allnıerten Kontrollrats VO 75 1947 forderte gleiche Bildungschan-
C  e’ für alle, allgemeıne Schulpflicht VO bıs ZUuU 15 Lebensjahr, generelle Schul-
geld-, Lehr- un Lernmittelfreiheit. urch Je nach Kulturverständnıis unterschiedlich
akzentuilerte Kulturzentren der Besatzungsmächte (Amerikahaus, British Center,
Centre Culturel, Haus der Kultur der UdSSR) wurde die Eigeninitiatıve der Länder

In der Unterschiedlichkeıit der Besatzungszonen lıegt eın usgangs-
punkt der Vielfältigkeit un starken Unterschiedlichkeit der heutigen Bundesländer
aut kulturellem Gebiet.

Dıieses, auf alte deutsche Tradition zurückgehende un VO den Alliierten wieder-
elebte föderalistische Prinzıp der Kulturhoheit wurde 1n der Bundesrepublik MI1t
Inkrafttreten des Grundgesetzes verfassungsrechtlich sanktıoniıert. Das 1n Art un

verankerte Sozialstaatlichkeitsprinzıp, das die staatliche kulturelle Förderung
als evolutionär-gestaltendes Moment un sSOmıIt yleiche Bildungsmöglichkeit für alle
implızıert, zeigt iın Verbindung mı1ıt dem Gleichheitspostulat des Art die Kon-

einer Bildungsverfassung 1m Sınn einer öffentlichen Verantwortung für das Er-

zıehungssystem. ıne konkrete Standortbestimmung des kulturellen Bereichs, W1e S$1€e
etwa 1m drıtten Hauptteıl der Bayerischen Verfassung oder 1n Art 1 un der
Verfassung VO Baden-Württemberg definiert 1St, wırd allerdings 1im Grundgesetz
nıcht vorgenoMmMeN.

Während das Grundgesetz ursprüngliıch lediglich 1im Rahmen der Grundrechte (Art
7 GG) dıe staatliche Schulaufsıicht, dıe Grundsätze des Religionsunterrichts un der
Privatschulfreiheit regelte, wurde durch die Verfassungsänderung VO 1969 dem
Bund die Rahmengesetzgebung über die allgemeiınen Grundsätze des Hochschulwesens
(Art 75 la GG) un die Mitwirkung 1mM Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben beim
Ausbau und Neubau V} Hochschulen übertragen (Art 91a GG) Ferner können nach
Art 91b Bund un Länder auf Grund VO  3 Vereinbarungen be1 der Bildungsplanung
SOWI1e bei der Förderung VO  - Einrichtungen un Vorhaben der wissenschaftlichen
Forschung VO überregionaler Bedeutung zusammenwiırken.
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Vor der Grundgesetzänderung standen dem Bund schon Kompetenzen M1t direkter
oder indirekter Bedeutung für das Bıldungswesen und die Kulturpolitik Rahmen
der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes der Schutz deutschen Kulturguts

Abwanderung 1115 Ausland (Art GG), das Recht der Wıiırtschaft (Art
74 11 GG), WOTFaus sıch das Berufsbildungsgesetz ableitet, die friedliche Nutzung der
Kernenergıe (Art 113 GG), das Arbeitsrecht (Art 12 GG) und dıe Förderung
der wıssenschaftlichen Forschung (Art /4 GG) Als Rahmengesetzgebung regelte
der Bund schon VOTr 1969 die Rechtsverhältnisse der öftentlichen Dienst stehenden
Personen der Lehrer Der Bund finanzierte CINCINSAIM MI1 den Ländern schon
VOr 1969 die Studienförderung nach dem Honnefter Modell und den Ausbau bestehen-
der un CIN1ISCI neugegründeter Hochschulen.

Miıt der Grundgesetzänderung VO 969 1ST C111 erheblicher Einbruch ı die
Kulturhoheit der Länder erfolgt jedoch nıcht ö  n den Wıderstand der Länder die
dazu Bundesrat ıhre Zustimmung gegeben haben Der Bund erhielt die Zuständıig-
eıt für die Regelung der Ausbildungsbeihilfen (Art GG) als konkurrierende
Gesetzgebung die Rahmenkompetenz für die allgemeınen Grundsätze des Hoch-
schulwesens (Art la GG) Ferner wurde CIM Abschnitt als (GSemeıln-
schaftsaufgaben DEeU das Grundgesetz eingefügt Im Zug dieser Gemeinschaftsauf-
gaben wirkt der Bund beim Ausbau un Neubau VO  ' Hochschulen einschliefßlich der
Hochschulkliniken bei der Erfüllung VO Länderaufgaben M1 ach Art 91 b
können Bund un Länder autf trund VO  a Vereinbarungen bej der Bıldungsplanung
un be1 der Förderung VO Einrichtungen un Vorhaben der wıssenschaftlichen For-
schung VO  ' überregionaler Bedeutung zusammen wırken

Dıie Verfassungsänderung VO 1969 die etzten Endes 1NC CINSCITL1SC Konzession
der Länder den Bund Wal, wirft dıie rage auf gerade auf dem SCHULN}N
landespolitischen Sektor der Kulturpolitik UVOo selbstbewulfit gewahrte Oompe-

der Länder aufgegeben wurden Je heftiger die Kulturpolitik der Länder
angrıffen wurde ausgelöst durch die Studentenunruhen 1968 desto mehr Vel-

stärkte sıch die Bereitschaft der Länder den Bund durch Kompetenzabgabe die
polıtische Verantwortung für die wachsenden kulturpolitischen Probleme Uu-

beziehen dann auch aut dessen Zuständigkeit VvVverweılrsen können Der Spatere
Wiıderstand der Länder Begınn der sıebziger Jahre den Versuch des Bundes,

NCUSCWONNCHCNHN bıldungspolitischen Kompetenzen Hochschulrahmengesetz
oder der berufliıchen Biıldung nach sCINECN Vorstellungen auch tatsächlich realı-
SIETDEHN deutet WEN1ISCF auf C111 Wiıederbeleben des Kulturföderalismus als vielmehr auf
zunehmende parteıpolitische Polarısierung hın Auft anderen Gebiet der Kultur-
polıtik haben siıch inzwiıschen die Fronten völlig verschoben können heute bei der
Kritik der Pressekonzentration die Länder MI zynıschem Selbstbewufßtsein aut die
bisher VO Bund vernachlässigte Rahmenkompetenz (ATt GG) diesem Punkt

Dem zersplıtterten Bildungskonzept falls INa  =) überhaupt VO systematischen
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Konzept sprechen kann 1m Teıl VII des Grundgesetzes entspricht organısatorıisch
die unsystematısche Kompetenzstreuung der Kulturpolitik über 1ne Vielzahl VO

Mınısterıien und AÄmtern, eın typiısches Kennzeichen für die außerst heterogene Bundes-
kulturverwaltung. Das TYSLT 1962 errichtete Bundesministeriıum für wissenschaftliche
Forschung se1it 977 aufgeteilt 1n Bundesminıisteriıum für Forschung und Technologie
un Bundesministerium für Biıldung un Wissenschaft konnte sıch bıs heute nıcht
eıner 1MmM Rahmen der Bundeskompetenz agierenden bildungspolitischen Zentralbehörde
entwickeln: noch ımmer haben beispielsweıse das Auswärtige Amt oder das Innen-
mıinNısterı1um eıgene Kulturabteilungen.

Kulturelle Angelegenheıiten sınd, SOWeIlt das Grundgesetz keine andere Regelung
trıft w1e S1e eben enumeratıv. aufgeführt wurden prinzipiell Ländersache (Art

GG) Wenn die Bundesländer auch durch das 1n Art 11 testgelegte Grundrecht
auf Freizügigkeıt un Mobilität SOW1e das Prinzıp der freien Wahl der Ausbildungs-
statte (Art BZ GG) 1in Verbindung MIiIt dem demokratischen Konformıitätsprinz1ıp
un der Bundesgarantıe des Art verfassungsımmanent eingeschränkt sınd,
hat dıe verfassungsrechtliche Ordnung der Bundesrepublık hinsıchtlich der Kultur-
kompetenz doch deutlich ıne Option ZUugunsten der Länder ausgesprochen (Art
AGE 823 GG) WAT überwölben die bildungspolitisch relevanten Grundrechte die Ka

der, aber das Grundgesetz hat das „quantıitatıve Schwergewicht der Erledigung der
kulturellen Staatsaufgaben den Ländern überlassen“ ppermann, 580)

Be1 Konfliktfällen 7zwiıischen Bund un Ländern 1in kulturpolitischen Fragen hat die
Verfassungsrechtsprechung ıne länderfreundliche Haltung eingenommen. SO hat
beispielsweise das Bundesverfassungsgericht 1m „Fernsehurteıl“ VO 1961 dem Bund
die Errichtung der „Deutschland-Fernsehen-GmbH“ verboten, da die Gesetzgebungs-
un Verwaltungskompetenz für die Veranstaltung VO  - Rundfunk- un Fernsehsen-
dungen den Ländern zustehe. ach dem Grundsatz, da{fß der Bund NUuUrLr Gesetzgebungs-
befugnisse hat, sSOWeIlt S1€e ihm das Grundgesetz ausdrücklich verleiht (Art O: GG),
spricht nach dem Urteıl des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 12; 228) gerade 1n
kulturellen Angelegenheiten be] Zweiteln über die Zuständigkeıit keine „ Vermutung
ZUgunsten eıner Bundeskompetenz“. Dennoch versucht der Bund, iıne ständige kultur-
politische Kompetenzausweltung erreichen.

Nach dem Konkordatsurteil des Verfassungsgerichts (BVeriGE 309) 1St das Schul-
das eigentliche „Kernstück der Eigenstaatlichkeıit der Länder“ Sowohl der relatıv

hohe Anteıl des Bildungsbudgets innerhalb der Länderhaushalte als auch das starke polı-
tische Gewicht der Kultusminıiısterien 1n den Landesregierungen 1st NUur elınes VO  . vielen
5>ymptomen dafür, da{fß die Schul- un Bildungspolitik materı1aler Schwerpunkt der
Kulturhoheit der Länder 1St Doch nıcht allein den Kultusminıisterıen, sondern auch
den Innenminıiısterıien der Länder kommen Befugnisse Z die iınhaltlıch der Kultur-
verwaltung zugerechnet werden mussen (Presse, Fiılm, Funk, Naturschutz, Verwal-
tungsschulen a.): erhebliche kulturpolitische Kompetenzen haben auch die Staats-
kanzleien der Länder, denen die Landeszentralen für Politische Bildungsarbeıt unter-
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stehen. Die Länder unterhalten auch verschiedene Instiıtutionen der Bildungsplanung,
eLtwa das Pädagogische Zentrum 1n Berlin se1it 1965, das Deutsche Institut tür Inter-

natıonale Pädagogische Forschung 1n Hessen se1it 1964 un das Instıitut für Bildungs-
torschung und Biıldungsplanung 1n Bayern seIt 1969

Wenn auch verschiedentlich kulturpolitische Verfassungskonflikte zwischen Bund un
Ländern entstanden sınd, Wenn auch Rundfunk, Fernsehen und Theater durch plura-
lıstische Vieltalt 1n anerkennenswerter Weiıse den jeweiligen hıistorischen, geographi-
schen un weltanschaulichen Vorstellungen gerecht werden versuchen, WEeNn auch
erhebliche Unterschiede 1n den Schulverfassungen un 1n der Schulpolitik der Länder
bestehen, die durch Ideologisierung noch verstärkt werden, konnte sıch dennoch in
der Bundesrepublik ıne prinzıpielle Gleichgerichtetheit 1m Sınn eınes iınhaltlichen
Minimalkonsenses SBereidstinmender Grundsätze eines allgemeinen deutschen Schul-
rechts entwickeln. twa se1it Mıtte der tünfziger Jahre hat sıch 1in der politischen Praxıs
„e1In hohes Ma{fß Übereinstimmung über die föderalen Aspekte des Kulturberesche“
ppermann, 57.7°) herausgebildet.

Dies 1St das posıtıve Ergebnis einer weıtverzweıgten kulturpolitischen Kooperatıon
zwıschen Bund und Ländern SOWI1e der Länder untereinander. Die 1n der Anfangs-
phase der Bundesrepublik befürchtete partıkularistische Kulturhoheit der Bundes-
länder VO  S} Schelsky MI1t dem treftenderen Begriff „Kulturverwaltungshoheit“
charakterisiert 1St inzwiıschen einem komplexen System des kooperativen Kultur-
föderalısmus geworden, 1n dem Bund un Länder bzw die Länder untereinander aut
dem Weg der Selbstkoordination über Staatsverträge, Verwaltungsabkommen un
Rahmenvereinbarungen ihre Kultur- un Biıldungspolitik aufeinander abstimmen.

Kooperatıver Kulturtöderalismus 1mM unıtarıschen Bundesstaat

In diesem, 1Ur 1n den instıtutionalısıerten Umrissen geschilderten, außerst komplexen
S5System des kooperatıven Kultur- un Bıldungsföderalismus mu jeweıls zwıschen den
Formen ausschliefßlicher Länderkooperation (Kultusministerkonferenz, Königsteiner
Abkommen, Mınısterpräsıdentenabkommen, ZDF a.) und der zwiıschen dem Bund
und den Ländern verlaufenden Kooperatıonsebene (Wıssenschaftsrat, Bund-Länder-
Kommıissıon, Verwaltungsabkommen, Staatsverträge) als dritte Ebene zwischen Bund
und Ländern unterschieden werden.

Gerade auf kulturpolitischem Gebiet zeichnen sıch sowohl durch die Selbstkoordi-
natıon der Länder als auch durch dıe zunehmende Konzentration staatlicher Aufgaben
beim Bund die „unıtarısıerenden Tendenzen“ Hesse) 1mM Bundesstaat in aller Deutlich-
keit ab Irotz verfassungsrechtlich garantıerter Kulturhoheit der Länder weıtet der
Bund mıttels der nıcht-gesetzesakzessorischen Verwaltung ständıg seiınen kulturpoliti-
schen Einflußbereich AauS; dıe ormale verfassungsrechtliche Gesetzgebungskompetenz,
die den Ländern eindeutig Priorität einräumt, besagt daher wenıg über die tatsächliche
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kulturpolitische Gewichtsérerteilung 1in der polıtıschen Praxıs. Der Ruf nach eiınem schon
1954 VO  e} der Deutschen Parte1ı un 1961 VO der FDP geforderten Bundeskultus-
miıinısterıum 1St ZW ar auch heute noch nıcht 2Zanz verstumm(t, dürtte jedoch ıne allzu
naıve Einfachlösung für die vıel komplexer liegenden Probleme aktueller Kulturpoli-
tik se1n. Sowohl die Usurpatıon kulturpolitischer Kompetenzen durch den Bund als
auch die sıch zusehends verdıichtende Kooperatıon un Koordination der Länder als
Ausdruck eıner „dreigliedrigen Bundesstaatlichkeit“ (Kelsen) können nıcht als Ent-
wicklung FAl Zentralstaat gedeutet werden, denn funktional begründete, sachliche
„Unitarısıerung bedeutet keıne Zentralısierung“ (Hesse, 21) Be1l dem in der Industrie-
gesellschaft unaufhaltsamen TIrend ZUur Egalisierung erscheıint jedenfalls besser, W CII

sıch diıe Länder auf einer drıtten Ebene zwiıschen Bund un Ländern durch gegensatzZ-
ıche TIrends überbrückende Vereinbarungen selbst gleichschalten, als WEenNnn S1e VO einer
Zentrale AaUuUsSs gleichgeschaltet würden.

hne verfassungsrechtlich verankerte Kulturhoheit der Bundesländer waren 7zudem
zahlreiche bildungspolitische Fehlentwicklungen (Gesamtschule, Rahmenrichtlinien) der
Vergangenheıt nıcht 1U  — Experiment einzelner Länder geblieben, sondern als verbind-
ıche Konzepte auf die gesamte Bundesebene übertragen worden. Damıt ist zweiıftels-
ohne i1ne bundesweite Multiplikation bildungspolitischer Fehler einzelner Länder VvVer-

mieden worden. Dıie rage der Kulturhoheit 1St allerdings wenıger nach politischer
Zweckmäßigkeit als vielmehr AaUusS zwıngender verfassungsrechtlicher Notwendigkeıt
heraus beantworten. FEın oft als progressiver Schritt nach VOITIN gedeutetes Zurück
hınter das Verfassungspostulat des Kulturföderalismus 1st nıcht möglıch. FEın sach-
gerechter weıterer Ausbau des kooperatıyven Föderalismus bjetet sowohl 1ne sicherere
Gewähr Z Abwehr der Kulturrevolution als auch Z sachgerechten Lösung aktueller
kulturpolitischer Probleme als zentralıistische Verordnungsrezepte.

In dieser sowohl den gegenwärtıgen bildungspolitischen als auch den prinzıpiellen
verfassungsrechtlichen Erfordernissen entsprechenden freiheitlichen Interpretation un
Ausgestaltung lıegt die reale Chance Zur optimalen Weiterentwicklung der VO vielen
als Hypothek und Ballast empfundenen Kulturhoheit der Bundesländer. Der koopera-
t1ve Kulturföderalismus als zeitgemäfße Varıante der Kulturhoheit der Länder AfSt
sowohl den einzelnen Gliedstaaten genügend Raum ZUT Selbstentfaltung ihrer den

jeweıligen hıstorischen, geographiıschen, weltanschaulichen un soz1alen Verhältnissen
entsprechenden eigenständigen Kulturpolitik un: bietet gleichzeitig die Gewähr für eın
1m Interesse der Rechtsgleichheit un Freizügigkeıit aller Staatsbürger liegendes C
W1SSes Ma{iß Einheitlichkeit 1m Bildungswesen. Dies 1St sowohl iıne Absage den
omnıpotenten Zentralstaat als auch die absolute partikularistische Kulturhoheit
der Länder.
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Aktuelle Entwicklungstrends des kooperativen Kulturtöderalismus

Die Kulturpolitik 1n Bund un Ländern efindet sıch gegenwärtig 1n einem totalen
Umbruch: s1e steht 1mM Spannungsverhältnis zwiıschen den divergierenden Tendenzen
vesellschaftlicher Indıf#erenz und ideologischer Politisierung.

Einerseits geht die sıch ausbreitende Resignation un: Enttäuschung über die mangel-
haften Resultate der früheren Bildungseuphorie (Z umerus clausus), die mıtunter
bereits Züge einer offtenen Bıldungsfeindlichkeit annımmt, eıne Verbindung mMit eıiner
allzemeinen kulturpolitischen lgnoranz un Abstinenz eın Diese Entwicklung 1St DCc-
rade 1n eıner wachsenden Freizeitgesellschaft problematischer, da W1€Ee de Grazıa
gezeigt hat Friede un Wohlstand eiıner Gesellschaft auf dem Spiel stehen, die mıiıt
ıhrer zunehmenden Freizeıit nıchts anzufangen weiß. Dieser kulturpolitische Agnostıi-
Z7z1sSmus wırd andererseits zusehends VO der Neuen Linken MIt einem ıdeologischen
„Kulturskeptizismus“ (Glaser, 12) konfrontiert, der jegliche Kulturpolitik für sınnlos
hält, solange nıcht die Gesellschaft revolutioniert sel. An der kulturpolitischen Indif-
fterenz un dem damıiıt einhergehenden, VO eiınem Normendefizit gepragten unktio-
nalen Bildungsbegriff konnte leicht der Hebe] ZUr Eıinleitung der Kulturrevolution
ANSZESETZLT werden, iındem dem scheinheılıgen Vorwand der Erfüllung eınes —

yeblich nıcht realisıerten Verfassungspostulats ? die Forderung nach mehr Partıizıpatıon
un Demokratisierung 1m kulturpolitischen Bereich erhoben wurde.

Kultur wurde damit auf den formalen Aspekt der gesellschaftlichen Kommunika-
tionstunktion reduziert. iıcht mehr die Kultur ol]l gefördert werden, sondern W1e
Zehm Recht diesen Ansatz kritisiert „eben die Kommunikation, ine reduzierte,
gleichsam proletarisierte orm menschlichen Miıteinanders, bei der der kollektive Kra-
41] die iındıvıduelle Arıe ersetzt“. Kultur wırd hier NUr noch schillernden Begriff
der Gesellschaftsrelevanz IN  9 ohne daß dafür operationalisierbare Kriterien
gegeben werden.

Ausgangspunkt dieser Interpretation sınd die systemkritischen Asthetiktheorien VO

BenJjamın, Lukäcs, Marcuse un iınsbesondere Theodor Adorno, der Kunst
gyeradezu als die „gesellschaftliche Antıithese ZUur Gesellschaft“ definierte. Als egen-
reaktion aut die VO der Neuen Linken als deutsche Kulturrestauration attackierte
Nachkriegsepoche und die VO  =s Marcuse als „affırmatiıve Kultur“ krıtisierte, für dıe
bürgerliche Epoche als charakteristisch angegebene Trennung VO  w Kultur und Zivilı-
satıon entwickelte sıch 1n der Hıppiebewegung eiıne eigene Subkultur. Dıiese, ursprung-
ıch als provokatıve Antireaktion un Antıkultur die Industriegesellschaft gC-
dachte Zeıterscheinung zeigte jedoch ımmer deutlicher Züge einer Restauratıon des
realıtätstremden un gesellschaftsfernen L’art-pour-l’art-Prinzips un: führte die selbst-
proklamierte gesellschaftlıche Relevanz der Kultur ad absurdum. Dies entlarvt den
eigentlıch reaktionären Charakter der sıch progressiv gerierenden Antıireaktion.

Mıt der Überbetonung der Gesellschaftsrelevanz begann der Versuch der totalen
Politisierung und Ideologisierung des kulturellen Bereichs. Der VO der Neuen Linken
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systematisch betriebene Jange Marsch der Kulturrevolution aßt 1n seıner Strategıe
folgende Etappen erkennen: der ersten Phase, die VO der Kulturkritik Zur System-
kritik verläuft, folgt über die Kulturrevolution Z Systemveränderung die 7zweıte
Phase Damıt 1St ganz offensichtlich die Strategıe der Neuen Linken, durch „Kultur-
revolutiıon ZUuUr Gesellschaftsrevolution“ (Breziınka, 67) gelangen, aufgedeckt. Mıt
der SsSOgeNannNteN kritischen un emanziıpatorischen Pädagogıik hat dıieses Konzept auf
dem Nährboden weıter Verbreitung in Publizistik un Massenmedien bereits die ersten

institutionalıisierten Wurzeln 1mM polıtischen 5System der Bundesrepublik gefaßt.
Auf die zentrale Frage, WwW1es0 dıie NECUEC Intelligenzklasse, die selbsternannte „Re-

flexionselıte“, mittels einer gesinnungsgesteuerten Kulturpolitik durch Monopolisie-
rung der Sıinngebung iıne Art „Priesterherrschaft“ durch die Miıttel der Belehrung,
Betreuung un Beplanung über die arbeitende Klasse errichten konnte, o1bt Schelsky
1n seinem Werk „Die Arbeit tun die andern“ (S 152) ıne überzeugende Ant-
WO „Erst wenn INa  e} sıeht, daß eben diese Gruppen zugleich unaufgebbare Sach-
aufgaben für dıe moderne Gesellschaft, Leistungen der Ausbildung, der Intormatıiıon
un Sınn-Orientierung UuSW., ertüllen un 11U  - 1in diesem ın iıhrer Person jeweıls VOI-

handenen Zwiespalt zwiıschen Sachverantwortung un Subjektivıtät diese über die
Sachleistung sıiegen lassen, deren soz1ıale Geltung aber für hre subjektive yeistige Herr-

schaft ausarten, kann INa  3 die Breitenwirkung dieser ideologischen Führungs-
wirkung ermessen.“

Damıt 1St dıe ursprünglıche Problematik der anfangs des Jahrhunderts einsetzen-
den Kulturpolitik 1n das CNAUC Gegenteıl gekehrt: wollte sıch früher der einzelne

staatlıche kulturpolitische Intervention schützen, mMu heute der Staat den
einzelnen VOT der ideologischen Indoktrinatiıon radıkaler gesellschaftlicher Gruppen
schützen. Kulturpolitik hat heute nıcht mehr die gesellschaftliche Auseinandersetzung
MIt den Anhängern des Laissez-faıre-Prinzıips führen, dıe sıch estarke t_
lıche kulturpolitische Interventionen wehren, sondern vielmehr mı1t denjenıgen, die
Kulturpolitik mMi1t dem Ziel der Systemveränderung un Revolutionierung der Gesell-
schaft durch Bewußtseinsindoktrinatıion, Monopolisierung der Sinngebung un sozial-
relıg1öse Heilsverheifßungen 7weckentfremden. Kulturpolitik hat jedoch nıcht der
Gesellschaftsveränderung, sondern dem onkreten Menschen und seiner Erziehung ZALT.

Freiheit dienen. Nıcht Systemsprengung, nıcht Politisierung des Bıldungswesens,
nıcht der polıtısıerte, sondern der politisch verantwortliche Mensch 1St das —

strebende Ziel Dıie Alternatıve ZUur sozialistischen Kulturrevolution kann NUur 1ne
freiheitliche Kulturpolitik ın Bund un Ländern se1nN, die das mühsam erreichte Nıveau
gesellschaftlicher Leistungen (Kultur) gerade 1n eiıner geschichtsfeindlichen Umgebung
1n eiınem usgewOSCNCNH Verhältnis ZU kulturellen Erbe w1e auch in kritischer Dıstanz
ZUur unreflektierten Traditionsvermittlung sichert un kontinuierlich ausbaut. Gerade
heute mMu 1n verstärktem Ma{iß Aufgabe VO  3 Kulturpolitik un Kulturverwaltung
se1n, durch eın attraktives kulturelles Angebot dem Menschen dazu verheltfen,
„Freıizeıt 1n Freiheit“ (Glaser, 19) Nutizen
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Diese wichtige Aufgabe, dıe soz1ialıistische Kulturrevolution durch treiheitliche
Kulturpolitik abzuwehren, ann NUur durch intensıven Ausbau des kooperatıven Kul-
turföderalismus geleistet werden, und WAar auf der (Gsrundlage eines normatıven
Grundkonsenses 1ın Bund und Ländern über zentrale Fragen der treiheitlichen Demo-
kratie. Dıie polıtische Realıtät verläuft allerdings 1in die ENTISEHENBESCTIZTLE Richtung: der
kooperative Bildungsföderalismus 1st immer mehr 1mM Abbröckeln begriften. Dıies zeıgt
sıch sowohl autft der instiıtutionellen Ebene (vgl. Debatte Bildungsrat un Wıssen-
schaftsrat, die Biıldungsfinanzierung SOWI1e die sıch ımmer /mehr auseinanderent-
wickelnde Lehrerausbildung) als auch VOT allem auf normatıvem Gebiet, die kultur-
revolutionäre Aufspaltungsstrategie mıt der Bıldungsideologisierung (Rahmenricht-
lınıen, Gesamtschule, Hochschulreform) 1ın verschiedenen Ländern bereits besorgniser-
regende Teilerfolge hat Die eigentlıchen Fronten verlaufen heute nıcht mehr
7zwıschen Zentralısmus un Föderalismus, 7wıischen Bund un Ländern oder Ländern
untereinander, sondern vielmehr autf parteıipolıtischer Ebene, dıie Polarisierung
nıcht 1Ur auf pragmatische, sondern VO allem auf grundsätzliche Fragen un zentrale
Werte der freiheitlichen Demokratie übergreift.

Nach der Gründer- und Entideologisierungsphase der tünfzıger Jahre, dıe Ende der
sechzıiger Jahre in 1ne Ideologisierungswelle umgeschlagen ist, wırd heute der Welle
der totalen Politisierung, der Subkultur, der Verunsicherung des Bildungsbegrifts, der
Erzıehung zur Revolution un: der Erziehungsdiktatur ledigliıch miıt leerem Pragma-
t1smus un einer funktionalen Bildungstheorie mi1t ıhrem „Defizıit des Erzieherischen“
Hans aler) begegnet. Wenn zweıtelsohne das Verdienst der durch die Wirtschafts-
krise ausgelösten Tendenzwende WAar, daß gerade auch auf kulturpolitischem Gebiet
die renzen des Machbaren abgesteckt un ideologische Entwürte als Utopıie entlarvt
wurden, 1STt allerdings mı1t dem dadurch ausgelösten technokratischen Pragmatısmus
noch keine NEUE inhaltliche Perspektive gefunden, dıe der Geftahr der Kulturrevolution
entgegenwırken könnte. Nur eın offtener Bildungsbegrift 1ın der freiheitlichen Gesell-
schaft ohne ideologische und doktrinäre Verengung kann 1n Verbindung mMi1t einem
neubelebten kooperatıven Kulturföderalismus auf der Basıs eines freiheitlichen, NOT-

matıven Menschenbilds die kulturrevolutionäre Erziehungsdiktatur verhindern.

ANMER  NG
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